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AGB der SMATRICS betreffend Ladelösungen für Unternehmen (Deutschland) 

Stand 1. Dezember 2023 
 

 
1. Geltungsbereich und Vertragsänderungen  

1.1 Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen von 
SMATRICS (nachfolgend „AGB“) gelten für alle Verträge, die 
SMATRICS GmbH & Co KG (nachstehend „SMATRICS“ oder 
„Auftragnehmer“) mit einem Auftraggeber schließt, der 
Unternehmer iSd § 14 BGB ist (nachfolgend „Vertrag“).  

1.2 Inhalt und Umfang der von SMATRICS geschuldeten Liefe-
rungen und Leistungen richten sich nach der von SMATRICS 
angegebenen Leistungsbeschreibung. 

1.3 Es gelten ausschließlich diese AGB. Entgegenstehende oder 
von den AGB abweichende Bedingungen des Auftraggebers 
werden von SMATRICS nicht – auch nicht durch vorbehalt-
lose Vertragsdurchführung – anerkannt, es sei denn, 
SMATRICS hätte deren Geltung ausdrücklich schriftlich zu-
gestimmt. Abweichende Vereinbarungen gelten jeweils nur 
für einen bestimmten einzelnen Vertrag und nicht für an-
dere abgeschlossene Verträge, soweit nicht ausdrücklich 
schriftlich etwas anderes vereinbart ist. 

1.4 SMATRICS kündigt Änderungen des Vertrags, insbesondere 
auch Preisänderungen oder Änderungen dieser AGB dem 
Auftraggeber mindesten drei Monate im Voraus schriftlich 
an. Sollte der Auftraggeber der Vertragsänderung nicht in-
nerhalb von vier Wochen nach Zugang einer entsprechen-
den Mitteilung von SMATRICS zustimmen, hat SMATRICS 
das Recht, das Vertragsverhältnis unter Einhaltung der ver-
traglich vereinbarten Kündigungsfristen ordentlich zu kün-
digen.  

1.5 Änderung der Roaming-Partner sowie Änderungen der 
Kontaktinformationen (wie insbesondere 24h Ladehotline, 
Adressen, Ansprechpartner, Bankverbindungen) und sons-
tiger zur Vertragsabwicklung erforderlicher und im Vertrag 
genannten Informationen sind keine Änderungen der AGB 
oder des Vertrags. Derartige Änderungen können dem Auf-
traggeber schriftlich mitgeteilt werden.  

2. Vertragsschluss 

2.1 Angebote und Kostenvoranschläge von SMATRICS sind un-
verbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindliches 
Angebot bezeichnet sind. 

2.2 Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben 
sowie sonstige Beschreibungen der Lieferung oder Leistung 
aus den zu dem Angebot gehörenden Unterlagen sind nur 
annähernd maßgebend, soweit sie nicht ausdrücklich durch 
schriftliche oder elektronische Zusage als verbindlich be-
zeichnet sind. Sie stellen keine Vereinbarung oder Garantie 
einer entsprechenden Beschaffenheit der Lieferung oder 
Leistung dar. Für den Fall, dass mit dem Auftraggeber die 
Sollbeschaffenheit der Lieferung oder Leistung verbindlich 
vereinbart wurde, bleiben Änderungen durch SMATRICS 
zulässig, soweit sie aufgrund zwingender rechtlicher Vor-
schriften erfolgen und dem Auftraggeber zumutbar sind. 
Design- und Formänderungen der Hardware bleiben vorbe-
halten, soweit die Änderungen nicht erheblich und für den 
Auftraggeber zumutbar sind. Im Falle der Unzumutbarkeit 
steht dem Auftraggeber ein Recht zum Rücktritt vom Ver-
trag zu. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. 

3. Preise 

3.1 Sämtliche angegebenen Entgelte sind Nettopreise in Euro 
(exklusive gesetzlich geltender Umsatzsteuer).  

3.2 Die gesetzliche Umsatzsteuer, sonstige Steuern und Abga-
ben sind nicht im Preis enthalten und werden in der Rech-
nung in der am Tage der Rechnungsstellung geltenden 
Höhe gesondert ausgewiesen. 

4. Sicherheiten, Zahlung, Aufrechnung, Zahlungsverzug 

4.1 SMATRICS ist berechtigt, laufende Services monatlich abzu-
rechnen, sowie die Abrechnung einmaliger Lieferun-
gen/Leistungen nach deren Erbringung vorzunehmen. Die 
monatlichen Entgelte für laufende Services fallen für jeden 
begonnenen Monat an. SMATRICS wird für etwaige Gut-
schriftbeträge monatlich Gutschriften ausstellen.  

4.2 Die Verrechnung der monatlichen Entgelte für den Betrieb 
einer Ladestation beginnt ab der Inbetriebnahme der La-
destation. Die Verrechnung der sonstigen monatlichen Ent-
gelte beginnt mit der jeweiligen Übergabe, sofern nicht 
ausdrücklich anders festgelegt Betreffend Nutzung der 24h 
Ladehotline oder der SMATRICS App haben Anrufer bzw. 
Nutzer die Kosten ihres Telekommunikationsanbieters 
(Handy-Tarife, Internet-Tarife) selbst zu tragen. 

4.3 Soweit nichts anderes schriftlich vereinbart wurde, haben 
sämtliche Zahlungen innerhalb von 14 Tagen ab Rech-
nungsdatum zu erfolgen. 
 

4.4 Eine Zahlung gilt in dem Zeitpunkt als erfolgt, wenn 
SMATRICS über den vollständigen Rechnungsbetrag verfü-
gen kann. 
 

4.5 Der Auftraggeber kann die Bezahlung von SMATRICS-Rech-
nungen per Überweisung oder per Lastschriftverfahren 
nach Erteilung eines entsprechenden SEPA-Lastschriftman-
dats vornehmen. Zahlungen des Auftraggebers werden un-
geachtet ihrer Widmung immer auf die zuerst fälligen Ver-
bindlichkeiten angerechnet. SMATRICS wird etwaige nicht 
durch Aufrechnung getilgte Gutschriftbeträge binnen 14 
Tagen nach Ausstellung der Gutschrift auf eine vom Auf-
traggeber bekannt zu gebende Bankverbindung zur Anwei-
sung bringen.  

4.6 Ungeachtet von § 321 BGB ist SMATRICS berechtigt, noch 
ausstehende Lieferungen oder Leistungen nur gegen voll-
ständige Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung auszufüh-
ren oder zu erbringen, wenn nach Abschluss des Vertrags 
Umstände bekannt werden, welche die Kreditwürdigkeit 
des Auftraggebers wesentlich zu mindern geeignet sind und 
durch welche die Bezahlung offener Forderungen von 
SMATRICS durch den Auftraggeber aus dem jeweiligen Ver-
tragsverhältnis gefährdet wird. Dies gilt entsprechend, 
wenn der Auftraggeber die Bezahlung offener Forderungen 
von SMATRICS verweigert bzw. nicht leistet und keine un-
streitigen oder rechtskräftig festgestellten Einwände gegen 
die Forderungen von SMATRICS bestehen. 

4.7 Unabhängig von Punkt 4.6 ist SMATRICS berechtigt gegen-
über dem Auftraggeber, eine im Ermessen von SMATRICS 
liegende, Vorauszahlung in Höhe von maximal 30% der Kos-
ten für Einmalleistungen (Summe aus Kosten von Hard-
ware, Dienstleistungen und etwaigen anderen Leistungen) 
zu verlangen. Vorstehendes gilt auch für (Teil-)Lieferungen 
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oder (Teil-)Leistungen für die SMATRICS in Vorleistung ge-
treten ist. 

4.8 SMATRICS ist berechtigt, die Durchführung der von der Vor-
leistung betroffenen Leistung so lange auszusetzen, bis eine 
allfällige Vorauszahlung oder eine andere Sicherungsleis-
tung vom Auftraggeber geleistet worden ist. 

4.9 Bei Vertragsbeendigung werden etwaige Guthaben zurück-
erstattet und/oder Fehlbeträge nach Rechnungsstellung 
durch SMATRICS zur Zahlung fällig, wobei SMATRICS ein Re-
spiro von 10 Bankarbeitstagen eingeräumt wird. SMATRICS 
ist berechtigt, Leistungen, die der Auftraggeber, ein Mitar-
beiter des Auftraggebers oder eine sonstige Person, denen 
der Auftraggeber Zugang zu den Leistungen von SMATRICS 
z.B. mittels Überlassung einer SMATRICS Ladekarte ver-
schafft hat, nach Vertragsende in Anspruch genommenen 
(wie Laden an Ladestationen) hat, in Rechnung zu stellen. 
Für die nach Vertragsbeendigung in Anspruch genomme-
nen Leistungen hat der Auftraggeber das im Zeitpunkt der 
Inanspruchnahme marktübliche Entgelt zu bezahlen.  

4.10 Der Auftraggeber ist zur Aufrechnung nur dann berechtigt, 
wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder 
unstreitig sind. Ein Zurückbehaltungsrecht kann der Auf-
traggeber nur geltend machen, wenn sein Gegenanspruch 
auf demselben Vertragsverhältnis beruht.  

4.11 Es gilt der gesetzliche Verzugszinssatz für Unternehmen. 
SMATRICS ist berechtigt, dem Auftraggeber über diese Ver-
zugszinsen hinausgehende Verzugsschäden in Rechnung zu 
stellen. 

5. Lieferung und Annahmeverzug 

5.1 Für den Umfang der Leistung ist der jeweilige Einzelvertrag 
bzw. die Auftragsbestätigung von SMATRICS maßgebend. 
Änderungen des Leistungsumfangs bedürfen zu ihrer Wirk-
samkeit der Bestätigung von SMATRICS in Textform. Tech-
nische Konstruktions- und Formänderungen der Lieferge-
genstände bleiben vorbehalten, soweit die Änderungen 
nicht erheblich und für den Auftraggeber zumutbar sind. 
 

5.2 Teillieferungen sind zulässig, soweit sie dem Auftraggeber 
zumutbar sind. 
 

5.3 Soweit Installations-/Montageleistungen (nachfolgend: 
„Installationsleistungen“) Vertragsbestandteil sind, ent-
scheidet SMATRICS, welches Personal von SMATRICS zur 
Erfüllung und Abwicklung der Installationsleistungen einge-
setzt wird und behält sich deren jederzeitigen Austausch 
vor. SMATRICS ist ferner berechtigt, die Installationsleis-
tungen durch Subunternehmer zu erfüllen, sofern berech-
tigte Interessen des Auftraggebers dem nicht entgegenste-
hen. 
 

5.4 Die Vereinbarung von verbindlichen Liefer- bzw. Installati-
onsfristen (nachfolgend: „Lieferfristen“) bedarf der Schrift-
form. Sofern solche Lieferfristen nicht ausdrücklich verein-
bart wurden, stellen Angaben von SMATRICS über die vo-
raussichtliche Dauer unverbindliche Leistungsfristen dar.  
 

5.5 Ist die Lieferfrist nach Tagen, Wochen Monaten oder Jahren 
bestimmt, so beginnt sie mit Zustandekommen des Ver-
trags zu laufen. Die Einhaltung der Lieferfrist setzt die recht-
zeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der übrigen Ver-
pflichtungen des Auftraggebers voraus. 
 

5.6 Sofern der Auftraggeber von ihm zu beschaffende Unterla-
gen, Genehmigungen, Ausführungseinzelheiten und Freiga-
ben nicht zu dem vereinbarten Zeitpunkt beigebracht hat 
und sofern nicht alle technischen Fragen geklärt sind, ver-
längert sich die Lieferzeit bis zu dem Zeitpunkt, zu dem der 
Auftraggeber die von ihm zu beschaffenden Unterlagen, 
Genehmigungen, Ausführungseinzelheiten und Freigaben  
beigebracht hat plus einer angemessenen Dauer.  
 

5.7 Vereinbarte Lieferfristen gelten als eingehalten, wenn die 
Liefergegenstände bis zu ihrem Ablauf das Werk verlassen 
haben oder SMATRICS die Versandbereitschaft mitgeteilt 
hat. Die Lieferung steht unter dem Vorbehalt rechtzeitiger 
und ordnungsgemäßer Selbstbelieferung von SMATRICS. 
 

5.8 Sofern die Lieferung mit Verpackungsmaterial erfolgt, ver-
pflichtet sich der Auftraggeber dieses auf eigene Kosten zu 
entsorgen. 

6. Gefahrübergang 

6.1 Sofern keine Installationsleistungen Vertragsbestandteil 
sind, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zu-
fälligen Verschlechterung der Liefergegenstände auf den 
Auftraggeber über, sobald die Liefergegenstände an die 
den Transport ausführende Person übergeben worden sind 
oder zum Zwecke der Versendung das Lager von SMATRICS 
verlassen haben. Dies gilt auch, wenn Teillieferungen erfol-
gen oder SMATRICS weitere Leistungen, etwa die Trans-
portkosten oder die Aufstellung der Liefergegenstände bei 
dem Auftraggeber übernommen hat. Alle Lieferungen er-
folgen von Europa aus. 
 

6.2 Sofern auch Installationsleistungen Vertragsbestandteil 
sind, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zu-
fälligen Verschlechterung der Liefergegenstände mit der 
durchzuführenden Abnahme auf den Auftraggeber über. 
 

6.3 Kommt der Auftraggeber in Annahmeverzug, so kann 
SMATRICS den Ersatz des entstandenen Schadens verlan-
gen. Die Schadenspauschale beträgt pro Verzugstag 0,5 % 
des Nettopreises der Liefergegenstände, insgesamt höchs-
tens 5 % des Nettopreises der Liefergegenstände. Dies gilt 
entsprechend, wenn der Auftraggeber ihm obliegende oder 
sonstige Mitwirkungspflichten verletzt. Der Nachweis hö-
herer oder niedrigerer Mehraufwendungskosten bleibt 
SMATRICS unbenommen.  
 

6.4 Die Gefahr eines zufälligen Unterganges oder einer zufälli-
gen Verschlechterung der Liefergegenstände geht in dem 
Zeitpunkt auf den Auftraggeber über, in dem er in Annah-
meverzug gerät. 

7. Abnahme 

7.1 Soweit Installationsleistungen Vertragsbestandteil sind, hat 
nach Beendigung der Installationsleistungen eine Abnahme 
stattzufinden. 
 

7.2 Die Abnahme wird während der gewöhnlichen Arbeitszeit 
durchgeführt. 
 

7.3 SMATRICS erstellt ein Abnahmeprotokoll, das von beiden 
Vertragspartnern – oder dessen befugten Vertretern – n zu 
unterzeichnen ist. 
 

7.4 Etwaige in das Abnahmeprotokoll aufgenommene Mängel 
werden von SMATRICS innerhalb angemessener Zeit besei-
tigt. SMATRICS wird den Auftraggeber die voraussichtliche 
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Dauer der Mängelbeseitigung mitteilen und nach Abschluss 
der Nacharbeiten die Mängelbeseitigung anzeigen. 
 

7.5 Bei Vorliegen eines nicht wesentlichen Mangels darf der 
Auftraggeber die Abnahme nicht verweigern.  

 
8. Eigentumsvorbehalt  

8.1 Die bei SMATRICS gekaufte Hardware bleibt bis zur voll-
ständigen Bezahlung des Kaufpreises nebst Nebenforde-
rungen durch den Auftraggeber Eigentum der SMATRICS 
(Eigentumsvorbehalt). Während des Bestehens des Eigen-
tumsvorbehalts darf der Auftraggeber die gekaufte Hard-
ware nicht veräußern oder sonst über das Eigentum hieran 
verfügen. 

8.2 Der Auftraggeber ist verpflichtet, die unter Eigentumsvor-
behalt stehende Hardware (nachfolgend auch „Vorbehalts-
ware“) für die Dauer des Eigentumsvorbehalts pfleglich zu 
behandeln. Insbesondere ist er verpflichtet, die Vorbehalts-
ware auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Dieb-
stahlsschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. 
 

8.3 Bei Zahlungsverzug des Auftraggebers ist SMATRICS nach 
Mahnung und entsprechender Androhung zur Rücknahme 
der unter Eigentumsvorbehalt von SMATRICS stehenden 
Vorbehaltsware berechtigt und der Auftraggeber zur Her-
ausgabe verpflichtet. Sobald SMATRICS im Rahmen der ge-
setzlichen Bestimmungen vom Liefervertrag zurücktritt, ist 
SMATRICS jederzeit auch ohne Androhung zur Rücknahme 
der Vorbehaltsware berechtigt. Nach einem Rücktritt und 
nach Rücknahme der Vorbehaltsware ist SMATRICS zu de-
ren Verwertung befugt. Der Verwertungserlös wird auf die 
gegenüber SMATRICS bestehenden Verbindlichkeiten des 
Auftraggebers abzüglich angemessener Verwertungskos-
ten angerechnet. Die Bestimmungen der Insolvenzordnung 
bleiben unberührt. 
 

8.4 Der Auftraggeber hat SMATRICS über eventuelle Zugriffe 
auf die Vorbehaltsware durch Dritte, insbesondere über 
Pfändungen, sofort zu unterrichten. Sofern der Dritte nicht 
in der Lage ist, SMATRICS die durch die Abwehr des Zugriffs 
entstehenden gerichtlichen oder außergerichtlichen Kos-
ten zu erstatten, haftet der Auftraggeber hierfür gegenüber 
SMATRICS. 

9. Mängelrüge 

9.1 Sofern Installationsleistungen nicht Vertragsbestandteil 
sind, setzen die kaufrechtlichen Mängelrechte des Auftrag-
gebers voraus, dass der Auftraggeber seinen gesetzlichen 
Untersuchungs- und Rügepflichten (§§ 377, 381 HGB) nach-
gekommen ist, insbesondere die gelieferten Liefergegen-
stände bei Erhalt überprüft und SMATRICS offenkundige 
Mängel und Mängel, die bei einer solchen Prüfung erkenn-
bar waren, unverzüglich nach Übergabe der Liefergegen-
stände schriftlich anzeigt. Versteckte Mängel hat der Auf-
traggeber SMATRICS unverzüglich nach ihrer Entdeckung 
schriftlich anzuzeigen. 

9.2 Als unverzüglich gilt die Anzeige, wenn sie innerhalb von 
7 Arbeitstagen bei offenkundigen Mängeln und Mängeln, 
die bei einer ordnungsgemäßen Prüfung erkennbar waren, 
nach Lieferung bzw. bei versteckten Mängeln nach Entde-
ckung erfolgt, wobei zur Fristwahrung der Eingang der An-
zeige bzw. der Rüge bei SMATRICS maßgeblich ist.  
 

9.3 Versäumt der Auftraggeber die ordnungsgemäße Untersu-
chung und/oder Mängelanzeige, ist die Haftung von 

SMATRICS für den Mangel ausgeschlossen. Der Auftragge-
ber hat die Mängel bei ihrer Mitteilung an SMATRICS 
schriftlich zu beschreiben. 

10. Gewährleistung und Haftung 

10.1 Die Nacherfüllungsansprüche sind ausgeschlossen bei ge-
ringfügigen, technisch nicht vermeidbaren Abweichungen 
der Qualität, der Farbe, der Breite, des Gewichts, der Aus-
rüstung oder des Designs des Liefergegenstands. 
 

10.2 Bei Mängeln an den Liefergegenständen ist SMATRICS nach 
eigener Wahl zur Nacherfüllung durch die Beseitigung des 
Mangels oder die Lieferung mangelfreier Liefergegen-
stände bzw. Herstellung eines neuen Werkes berechtigt.  
 

10.3 Mängelrechte bestehen ferner nicht  
- bei natürlichem Verschleiß;  
- bei fehlerhafter Montage bzw. Inbetriebsetzung 

durch den Auftraggeber oder Dritte; 
- bei Nichtbeachtung der Betriebsanweisung; 
- bei Beschaffenheiten der Liefergegenstände oder 

Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge un-
sachgemäßer Behandlung, Lagerung, Pflege oder 
übermäßiger Beanspruchung oder Verwendung ent-
stehen;  

- bei Beschaffenheiten der Liefergegenstände oder 
Schäden, die aufgrund höherer Gewalt, besonderer 
äußerer Einflüsse, die nach dem Vertrag nicht voraus-
gesetzt sind, oder aufgrund des Gebrauchs der Liefer-
gegenstände außerhalb der nach dem Vertrag voraus-
gesetzten oder gewöhnlichen Verwendung entste-
hen. 
 

10.4 Für Schäden aus der Verletzung einer Garantie oder aus der 
Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit haftet 
SMATRICS unbeschränkt. Dasselbe gilt für Vorsatz und 
grobe Fahrlässigkeit, für die zwingende gesetzliche Haftung 
für Produktfehler (insbesondere nach dem Produkthaf-
tungsgesetz) und für die Haftung wegen des arglistigen Ver-
schweigens von Mängeln. Für leichte Fahrlässigkeit haftet 
SMATRICS nur, sofern wesentliche Pflichten verletzt wer-
den, die sich aus der Natur des Vertrags ergeben und die 
für die Erreichung des Vertragszwecks von besonderer Be-
deutung sind. Bei Verletzung solcher Pflichten und Unmög-
lichkeit ist die Haftung von SMATRICS auf solche Schäden 
begrenzt, mit deren Entstehung im Rahmen des Vertrags 
typischerweise gerechnet werden muss. Im Übrigen ist die 
Haftung ausgeschlossen. 

10.5 Der Auftraggeber ist für die technische Sicherheit der von 
ihm verwendeten Kabel, Buchsen, Adaptern, Zwischenstü-
cke selbst verantwortlich. Es dürfen nur den technischen Si-
cherheitsnormen entsprechende Teile an die SMATRICS La-
destation angesteckt werden. 

10.6 Der Auftraggeber hat sicherzustellen, dass nicht berech-
tigte Personen keinen Zugriff auf die SMATRICS Ladekarten 
oder die online Zugangsdaten haben. SMATRICS über-
nimmt keine Haftung für die missbräuchliche Verwendung 
der RFID-Ladekarten oder online Zugangsdaten durch nicht 
berechtigte Personen. SMATRICS übernimmt auch keine 
Haftung für Schäden, die dem Auftraggeber von Kunden 
von SMATRICS oder Kunden von Roaming-Partnern von 
SMATRICS zugefügt werden. Der Auftraggeber hat sich an 
den Schädiger selbst zu halten.  

10.7 Die Verjährungsfrist für die Mängelansprüche des Auftrag-
gebers beträgt 12 Monate und beginnt im Zeitpunkt des 
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Gefahrübergangs bzw. mit Abnahme der Installationsleis-
tung. Sofern die Nacherfüllung nicht aus Gründen der Ku-
lanz erfolgt, beginnt die Verjährungsfrist durch Nacherfül-
lung nicht erneut. Sie gilt auch für Ansprüche aus unerlaub-
ter Handlung, die auf einem Mangel der Liefergegenstände 
beruhen. Die unbeschränkte Haftung von SMATRICS für 
Schäden aus der Verletzung einer Garantie oder aus der 
Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, für Vorsatz 
und grobe Fahrlässigkeit und für Produktfehler bleibt unbe-
rührt. 

10.8 Wenn kein Gewährleistungsfall vorliegt, verrechnet 
SMATRICS dem Auftraggeber für die zur Behebung von Stö-
rungen vorgenommenen Schritte die entstandenen Kosten 
gemäß aktuell gültigen Preisen bzw. gemäß Angebot von 
SMATRICS.  

10.9 Im Falle eines unberechtigten Abstehens von einem bereits 
geschlossenen Vertrag (insbesondere unberechtigter Rück-
tritt, unberechtigte außerordentliche Kündigung) des Auf-
traggebers ist SMATRICS berechtigt vom Auftraggeber die 
nachweisbaren Kosten und Aufwände, mindestens jedoch 
15 % der jeweils vom unberechtigten Abstehen betroffenen 
Auftragssumme zu verlangen. 

11.  Daten, Zustimmung zum E-Mail Verkehr 

11.1 Der Auftraggeber ist verpflichtet, SMATRICS über Änderun-
gen seiner Firma, seines Namens, seiner Anschrift, seiner 
Rechnungsanschrift, Bankverbindung, Telefonnummer, E-
Mail-Adresse, der Ansprechpartner und dessen/deren Kon-
taktinformationen sowie über alle anderen für die Ver-
tragsabwicklung erforderlichen Daten ohne Verzögerung 
schriftlich zu informieren. Zustellungen von Mitteilungen 
und Erklärungen durch SMATRICS an den Auftraggeber 
können rechtswirksam an die vom Auftraggeber SMATRICS 
zuletzt  mitgeteilten Kontaktdaten (Adresse und / oder E-
Mail-Adresse) erfolgen.   

11.2 Der Auftraggeber stimmt der Übermittlung von Mitteilun-
gen / Erklärungen / und Rechnungen durch SMATRICS in 
elektronischer Form an die von ihm mitgeteilte E-Mail Ad-
resse zu und verzichtet auf die Zustellung in Papierform per 
Post oder Telefax. 

12. Vertraulichkeit 

12.1 Jede Vertragspartei ist verpflichtet, geheime oder vertrau-
liche Informationen sowie Materialien, die durch die an-
dere Vertragspartei im Zusammenhang mit dem Vertrag of-
fengelegt werden, streng vertraulich zu behandeln. Als ver-
trauliche Informationen gelten alle Informationen und Ma-
terialien, die von einer Vertragspartei im Rahmen des Ver-
trags oder während der Vertragsanbahnung in mündlicher, 
schriftlicher, körperlicher, elektronischer oder sonstiger 
Form offengelegt werden und nicht öffentlich sowie ge-
schützt sind, ein Betriebsgeheimnis darstellen oder auf-
grund ihrer Natur vertraulich zu behandeln sind. Vertrauli-
che Informationen umfassen auch jegliche Informationen 
oder Unterlagen, ungeachtet ihrer Form, welche ganz oder 
teilweise aus den im vorangegangenen Satz beschriebenen 
Informationen oder Materialien abgeleitet werden. 

13. Compliance, Anti-Korruption 

13.1 Die Vertragsparteienbekennen sich zu fairen Ge-
schäftspraktiken und lehnen jede Form von Korruption und 
Bestechung ab. Aus diesem gemeinsamen Verständnis her-
aus verpflichten sich die Vertragspartner zur strikten Ein-
haltung ihrer jeweils internen Compliance-Vorschriften und 

der gesetzlichen Antikorruptionsbestimmungen. Dement-
sprechend verpflichten die Vertragsparteien sich und ihre 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Zusammenhang mit 
dem Vertragsabschluss, dem Vertragsverhältnis und der 
Vertragserfüllung, insbesondere keine unzulässigen Vor-
teile irgendwelcher Art anzubieten, zu versprechen oder zu 
gewähren bzw. zu fordern, sich versprechen zu lassen oder 
anzunehmen. 

13.2 Die Vertragsparteienerwarten, dass sich auch Dritte, deren 
sie sich bei der Erfüllung des Vertrags bedienen, entspre-
chend verhalten und verpflichten sich, auch auf deren 
rechtskonformes Verhalten hinzuwirken. 

13.3 Darüber hinaus bestätigen die Vertragsparteien, dass der 
Vertrag ausschließlich im Rahmen ihres Geschäftsbetriebes 
abgewickelt wird. 

14. Höhere Gewalt 

14.1 Ist / Sind die Vertragspartei(en) vollständig oder teilweise 
an der Vertragserfüllung aufgrund von höherer Gewalt ver-
hindert, ruhen die wegen höherer Gewalt (teilweise) nicht 
erfüllbaren Verpflichtungen, bis die Hindernisse, Fehler 
oder Störungen sowie deren Folgen behoben sind. Die Ver-
tragsparteien sind verpflichtet, sich wechselseitig in geeig-
neter Form über bekannte Fälle höherer Gewalt unverzüg-
lich zu benachrichtigen und über die absehbare Dauer und 
das Ausmaß der Leistungsverhinderung zu informieren. Als 
höhere Gewalt gelten insbesondere Störungen oder War-
tungen des Stromnetzes, von Daten- und Telekominfra-
struktur, behördliche Verfügungen und Anordnungen, ins-
besondere Quarantäneanordnungen, Epidemien und Pan-
demien sowie sonstige Umstände, die von der erfüllenden 
Vertragspartei nicht zu vertreten sind.  

15. Kündigung aus wichtigem Grund 

15.1 Jede Vertragspartei ist berechtigt, den Vertrag bzw. den be-
troffenen Einzelvertrag bei Vorliegen eines wichtigen Grun-
des ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist schriftlich mit 
sofortiger Wirkung vorzeitig aufzulösen. Ein wichtiger 
Grund liegt insbesondere dann vor, wenn:  

- der Auftraggeber einer Zahlungsverpflichtung trotz 
erfolgter schriftlicher Mahnung und Verstreichenlas-
sen einer dem Auftraggeber gesetzten Nachfrist nicht 
nachkommt; 

- ein Vertragspartner gegen Bestimmungen aus diesem 
Vertrag oder einem zwischen den Vertragspartnern 
abgeschlossenen Einzelvertrag nach Mahnung und 
Setzung einer 14-tägigen Frist zur Beseitigung / Unter-
lassung der Vertragsverletzung verstößt; 

- Vorauszahlungen / Sicherheiten gemäß diesem Ver-
trag trotz schriftlicher Aufforderung nicht fristgerecht 
geleistet werden; 

- die für die Vertragserfüllung erforderlichen Berechti-
gungen / Zustimmungen / Genehmigungen ohne Ver-
schulden der kündigenden Vertragspartei erlöschen 
oder nach deren Erlöschen nicht mehr erteilt werden. 
 

16. Stromversorgung, Behördliche Bewilligungen, Zustim-
mungen  

16.1 Der Auftraggeber ist verpflichtet die unterbrechungsfreie 
Versorgung der Ladeinfrastruktur mit elektrischer Energie 
sicherzustellen. Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, die 
Ladestation ohne Einverständnis von SMATRICS auszu-
schalten oder die Stromversorgung zu unterbrechen. Dar-
über hinaus hat der Auftraggeber sicherzustellen, dass die 
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Stromversorgung auch nicht von allfälligen Geschäftspart-
nern des Auftraggebers unterbrochen wird oder die La-
destation von diesen ausgeschalten wird. 

16.2 Zur Klarstellung wird festgehalten, dass dem Auftraggeber 
die Bezahlung des örtliche Netzbetreiber und des Stromlie-
feranten für die Versorgung der Ladeinfrastruktur mit 
elektrischer Energie obliegt. Dies betrifft insbesondere die 
Systemnutzungsentgelte (z.B. Netznutzungsentgelt, , Netz-
bereitstellungsentgelt), die Pauschalen und Beiträge für die 
Förderung von Ökostrom und KWK und die Energiepreise 
und Abgaben. Erfolgt die Versorgung aus der elektrischen 
Anlage eines Geschäftspartners des Auftraggebers, hat der 
Auftraggeber die daraus entstehenden Kosten zu bezahlen. 
All diese Kosten sind kein Bestandteil der im Vertrag ange-
gebenen Entgelte und daher – unabhängig von deren Be-
stand / Höhe bei Vertragsabschluss – zusätzlich vom Auf-
traggeber zu tragen. 

16.3 Etwaige erforderliche behördliche Genehmigungen oder 
Anzeigen betreffend der Ladeinfrastruktur (wie Bauan-
zeige, Baugenehmigung, Betriebsanlagengenehmigung 
etc.) sind vom Auftraggeber in eigenem Namen und auf ei-
gene Rechnung einzuholen bzw. abzuschließen. 

16.4 Ist der Auftraggeber nicht der Alleineigentümer der Liegen-
schaft(en), hat dieser auch die notwendige Zustimmungs-
erklärung der (Mit-)Eigentümer der Liegenschaft(en) für In-
stallation, Montage bzw. die Inbetriebnahme der Ladeinf-
rastruktur am oben genannten Standort einzuholen. Bei Be-
darf steht dem Auftraggeber ein Muster für eine solche Zu-
stimmungserklärung unter www.smatrics.com/musterzu-
stimmungserklaerung zur Verfügung. 

17. Rechte und Obliegenheiten  

17.1 SMATRICS ist zur Leistungserbringung jederzeit freier und 
ungehinderter Zutritt zu allen Teilen der Liegenschaft zur 
Erfüllung des Vertrags zu gewähren. Sollte bei einem ver-
einbarten Termin kein Zutritt zu der Liegenschaft möglich 
sein, werden dadurch entstandene Aufwendungen in Rech-
nung gestellt. 

17.2 Der Auftraggeber verpflichtet sich, die zum Schutz der Nut-
zer der jeweiligen Ladeinfrastruktur notwendigen Maßnah-
men (zB Schneeräumung) rechtsverbindlich sicherzustel-
len.  

17.3 Der Auftraggeber wird SMATRICS unverzüglich, mindestens 
jedoch vierzehn Tage im Voraus, von Vorhaben, welche 

eine Ladestation bzw. die Benutzbarkeit dieser Ladestation 
(auch einzelner Ladepunkte) betreffen, in Kenntnis setzen. 

18. Schlussbestimmungen 

18.1 SMATRICS ist berechtigt, Dritte mit der Durchführung des 
Vertrags zu beauftragen. 

18.2 Als Ausnahme von Punkt 12 – Vertraulichkeit – gilt, dass 
SMATRICS berechtigt ist, den Auftraggeber als Referenz-
kunden für Marketingzwecke zu nennen, es sei denn, der 
Auftraggeber hat eine solche Referenznennung ausdrück-
lich schriftlich abgelehnt. 

18.3 Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen zu 
ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für 
den Verzicht auf das Schriftformerfordernis oder dessen 
Änderungen. Erklärungen des Auftraggebers per E-Mail an 
die von SMATRICS zuletzt bekannte E-Mail Adresse sowie 
von SMATRICS an die vom Auftraggeber zuletzt bekannt ge-
gebenen E-Mail Adresse erfüllen dieses Schriftformerfor-
dernis.  

18.4 Die Nichtgeltendmachung von Rechten – auch über einen 
längeren Zeitraum hinweg – bedeutet nicht, dass SMATRICS 
auf deren Geltendmachung, im Rahmen des gesetzlich Zu-
lässigen, für die Zukunft oder die Vergangenheit (auch nicht 
schlüssig) verzichtet. 

18.5 Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags rechtsunwirksam 
oder undurchführbar sein oder werden, so wird hierdurch 
die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieses Vertrags 
nicht berührt. Die rechtsunwirksame oder undurchführ-
bare Bestimmung wird durch eine im Erfolg für die Ver-
tragsparteien möglichst nahe kommende rechtsgültige und 
durchführbare Bestimmung ersetzt. Dies gilt auch für allfäl-
lige Regelungslücken dieses Vertrags. 

18.6 SMATRICS ist ohne Zustimmung durch den Auftraggeber 
berechtigt, ihre Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag 
oder den Vertrag selbst rechtswirksam und schuldbefrei-
end auf verbundene Unternehmen iSd § 15 AktG zu über-
binden. 

18.7 Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus diesem Ver-
trag ist München.  

18.8 Es ist ausschließlich deutsches Recht anzuwenden, nicht je-
doch die Bestimmungen des UN-Kaufrechts und der nicht 
zwingenden Verweisungsnormen des internationalen Pri-
vatrechts; Weiter- bzw. Rückverweisungen sind ausge-
schlossen. 
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